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Veterinärkontrollen bei der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung 

 

Jahresbericht des ORH Der ORH sieht dringenden Optimierungsbedarf bei 
der Kontrolle der Nutztierhaltung. So erfüllen die 
Veterinärbehörden im Bereich Tiergesundheit die 
vom Verordnungsgeber vorgesehenen Mindest-
kontrollen nicht vollständig. Die vom Verbraucher-
schutzministerium zu verantwortende Aufgabenkri-
tik ist überfällig. 

Beschluss des Landtags 
vom 8. Juni 2021 
(Drs. 18/16220 Nr. 2k) 

Die Staatsregierung wird gemäß Art. 114 Abs. 3 
und 4 BayHO ersucht, die Lücken der Veterinär-
kontrollen bei der landwirtschaftlichen Nutztierhal-
tung und den zugrundeliegenden Datenbeständen 
zu schließen sowie die Aufgabenkritik zeitnah vor-
zunehmen. Dem Landtag ist bis zum 30.11.2021 zu 
berichten. 

Stellungnahme des Staatsmi-
nisteriums für Umwelt und 
Verbraucherschutz 
vom 22. November 2021 
(47d-G8734-2017/25-143) 

Das Verbraucherschutzministerium führt aus, dass 
es die Kontrollen in der Nutztierhaltung in den letz-
ten Jahren durch verschiedene Maßnahmen ge-
stärkt und optimiert habe. 

So sei im Jahr 2020 ein bayernweit einheitliches, 
risikoorientiertes Verfahren zur Identifizierung für 
Veterinärkontrollen relevanter Betriebe im Bereich 
Tierseuchen eingeführt worden. Dabei erfolge die 
Betriebsauswahl für die jährlichen Kontrollen nicht 
mehr auf Landkreisebene, sondern durch ein zent-
rales Auswahlverfahren. Dies vereinfache die zent-
rale Aufsicht über die Einhaltung der Kontrollquote. 
Die übergeordneten Behörden hätten so die Mög-
lichkeit, ggf. frühzeitig steuernd einzugreifen. 

Im Jahr 2021 seien die Kontrollaktivitäten im Be-
reich Primärproduktion/Nutztierbetriebe systemati-
siert und im „Kontrollplan Bayern - Nutztierhaltung“ 
zusammengeführt worden. 

Der Start des Projekts „Aufgabenkritik für die Vete-
rinärverwaltung und Lebensmittelüberwachung“ 
habe sich bedingt durch das SARS-CoV2-Gesche-
hen verzögert. Im Februar 2022 werde ein Projekt-
Abschlussbericht vorliegen. Aktuell würden die Er-
kenntnisse durch den Projektnehmer ausgewertet. 
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Anmerkung des ORH Inwieweit die Lücken der Veterinärkontrollen bei 
der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung und der 
zugrunde liegenden Datenbestände geschlossen 
wurden, ist für den ORH noch nicht klar erkennbar. 
Zum „Kontrollplan Bayern - Nutztierhaltung“ teilte 
das Verbraucherschutzministerium auf Nachfrage 
des ORH ergänzend mit, dass es sich hierbei um 
„eine für interne Zwecke im Jahr 2021 erstellte Zu-
sammenführung der bestehenden Kontrollaktivitä-
ten im Bereich Primärproduktion/Nutztierbetriebe 
unter ein gemeinsames Dach“ handle. Es seien da-
mit insbesondere folgende Eckpunkte verknüpft: 

• Vervollständigung der Zusammenstellung und 
Auswertung der einzelnen Fachmodule. 

• Pilotphase hinsichtlich der Umsetzung einer 
zentralen risikoorientierten Kontrollaus-
wahl, -planung und Controlling im Bereich Tier-
seuchen mit den Kontrollen nach Schweinehal-
tungshygieneverordnung und rinderhaltenden 
Betrieben. 

• Auswertung der beiden Piloten hinsichtlich der 
Präzision der risikoorientierten Betriebsauswahl 
und Möglichkeiten der Steuerung und des Con-
trollings nach Abschluss der Kontrollphase. 

Zur zeitlichen Umsetzung des Kontrollplans sowie 
zu den Ergebnissen und Konsequenzen aus der Pi-
lotphase liegen dem ORH keine näheren Informati-
onen vor. 

Der Projektbericht zur Aufgabenkritik soll erst im 
Februar 2022 vorliegen. Damit bleibt offen, welche 
Maßnahmen das Verbraucherschutzministerium 
aufgreifen will. 

Beschluss des Ausschusses 
für Staatshaushalt und Finanz-
fragen 
vom 23. Juni 2022 

Die Staatsregierung wird gemäß Art. 114 Abs. 3 
und 4 BayHO ersucht, zur Umsetzung des "Kon-
trollplans Bayern - Nutztierhaltung" und über die 
Ergebnisse des Projekt-Abschlussberichts zur Auf-
gabenkritik der Veterinärverwaltung und Lebens-
mittelüberwachung und den daraus abgeleiteten 
Maßnahmen, dem Landtag bis zum 30.11.2022 er-
neut zu berichten. 
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Stellungnahme des Staatsmi-
nisteriums für Umwelt und 
Verbraucherschutz 
vom 6. Dezember 2022 
(47-G8734-2017/25-158) 

Das Verbraucherschutzministerium teilt mit, dass 
der Bericht zur Aufgabenkritik vorliege. Die Maß-
nahmen zur Umsetzung der Vorschläge seien vom 
Ministerium und dem Bayerischen Landkreistag 
geprüft und eine gemeinsame Umsetzungsstrate-
gie festgelegt worden. 

Mit der Gründung der Bayerische Kontrollbehörde 
für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 
habe die Bayerische Staatsregierung komplexe 
Aufgabenbereiche erfolgreich auf eine staatliche 
Sonderbehörde übertragen. Darüber hinaus werde 
vom Verbraucherschutzministerium und vom 
Bayerischen Landkreistag derzeit kein Anlass für 
eine weitergehende Organisationsreform im 
Bereich des gesundheitlichen Verbraucher-
schutzes und Veterinärwesens gesehen. 

Die aus der Aufgabenkritik gewonnenen 
Erkenntnisse würden innerhalb der bestehenden 
Organisationsstruktur unter Einbeziehung 
verschiedener Ebenen der Veterinärverwaltung 
und des Bayerischen Landkreistags zu konkreten 
Umsetzungsempfehlungen weiterentwickelt. Dazu 
würden im ersten Quartal 2023 themenbezogene 
Arbeitsgruppensitzungen mit dem Ziel beginnen, 
Empfehlungen für den Praxisbetrieb zu erarbeiten. 

Im Jahr 2021 seien die Kontrollaktivitäten systema-
tisiert und unter einem gemeinsamen Dach „Kon-
trollplan Bayern – Nutztierhaltung“ zusammenge-
führt worden. In 2022 sei der Pilotbetrieb im Be-
reich Tierseuchen für eine zentrale risikoorientierte 
Kontrollauswahl, -planung und Controlling abge-
schlossen worden. Dieser werde 2023 in den Re-
gelbetrieb überführt werden. 

Nach aktueller Planung würden weitere Fachberei-
che mit einer zentralen risikoorientierten Kon-
trollauswahl, -planung und Controlling in den Pilot-
betrieb gehen. Basis hierfür würden u. a. auch die 
Erkenntnisse aus der erfolgreichen Umsetzung im 
Bereich Tierseuchen bilden. Des Weiteren werde in 
2023 die Weiterentwicklung der IT-Systeme zur 
Unterstützung der systematischen Kontrollplanung 
und Ressourcennutzung im Vordergrund stehen. 
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Anmerkung des ORH Für das Jahr 2021 wurden dem ORH Kontrollquo-
ten für den Bereich Tierseuchen mitgeteilt, die eine 
Verbesserung der Kontrollsituation zeigten. Dar-
über hinaus liegen keine aktuellen Kenntnisse zur 
Umsetzung des „Kontrollplans Bayern – Nutztier-
haltung“ vor. Ferner hat der ORH keine Kenntnisse 
über die Ergebnisse des Pilotbetriebs im Bereich 
Tierseuchen für eine zentrale risikoorientierte Kon-
trollauswahl, -planung und Controlling. Weiterhin 
bestehen Defizite bei den IT-Systemen. 

Das Verbraucherschutzministerium hat dem ORH 
die Aufgabenkritik auf Anforderung übersandt. 
Diese kommt zu folgendem Fazit: „Insgesamt 
scheint das System „Veterinärwesen & gesundheit-
licher Verbraucherschutz“ an den Landratsämtern 
in seiner jetzigen Ausgestaltung nicht (mehr) auf 
Dauer leistungs-, und damit nicht zukunftsfähig.“ 
Daher werden umfangreiche Maßnahmen zur Op-
timierung von Strukturen und Abläufen im gesund-
heitlichen Verbraucherschutz für erforderlich gehal-
ten. Die Projektlaufzeit für die Erarbeitung dieser 
Vorschläge in Arbeitsgruppen soll lt. Verbraucher-
schutzministerium ein Jahr betragen. 

Welche Maßnahmen das Verbraucherschutzminis-
terium aus diesem Prozess umsetzen wird, kann 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden. 

Beschluss des Ausschusses 
für Staatshaushalt und Finanz-
fragen 
vom 21. Juni 2023 

Die Staatsregierung wird gemäß Art. 114 Abs. 3 
und 4 BayHO ersucht, über die Ergebnisse der Ar-
beitsgruppen und die daraus erarbeiteten Empfeh-
lungen dem Landtag bis zum 30.11.2024 erneut zu 
berichten. 

 


